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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 01/0561 

321 - Abt. f. allgem. Ordnungsaufgaben 
324 - Abt. Feuerwehr 

Datum: 12.11.2001 

Bearb. : Herr  Schuck Tel.: 4 05 öffentlich nicht öffentlich 

Az. : 324.2 - mö X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft 28.11.2001 
Stadtvertretung 11.12.2001 
 
 
Erste Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Norderstedt 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgenden Beschluss: 
 
Die 1. Nachtragssatzung wird in der Fassung der Anlage 1 zur Vorlage Nr. B 01/0561 beschlossen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Mit der Aufnahme des Spielbetriebes der Tribühne ist bei jeder Bühnenveranstaltung eine Brandsicherheitswa-
che zu stellen. Eine Feuersicherheitswache muss nach § 116 Abs. 1 Versammlungsstätten-VO anwesend sein bei 
jeder Vorstellung und jeder Generalprobe mit und ohne Zuschauer auf Vollbühnen, auf Mittelbühnen sowie auf 
Szenenflächen mit einer Grundfläche über 200 m². Ist für eine Veranstaltung eine Feuersicherheitswache erfor-
derlich, so ist diese gemäß § 22 Brandschutzgesetz von der zuständigen öffentlichen Feuerwehr zu stellen. 
 
Langfristig wird es Probleme geben, die Brandsicherheitswachen mit ehrenamtlichen Kräften sicherzustellen. 
Gefordert ist zudem eine gewissen Qualifikation (Gruppenführerausbildung). Weiterhin bestehen keine rechtli-
chen Mittel, freiwillige Kräfte zur Durchführung einer Brandsicherheitswache zu zwingen. 
 
 
 
 
Die einzige langfristige Lösung ist, die Brandsicherheitswache durch hauptamtliche Kräfte durchführen zu las-
sen. Zur Wahrnehmung dieser neuen Aufgabe ist es erforderlich, dass das hauptamtliche Personal um eine/n 
Mitarbeiter/in aufgestockt wird. Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt über die Erhöhung entsprechender 
Gebühren. 
 
Zur Kostenerstattung für die hauptamtlichen Kräfte ist die Gebührensatzung zu ändern. Als Kostenbeitrag wur-
den 41,00 €/Stunde/Einsatzkraft ermittelt (siehe Anlage 2). 
 
 
 
Anlage(n) 

1.  Nachtragsgebührensatzung 
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2.  Kalkulation Brandsicherheitswache 
 


